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Wann darf ich den Pannenstreifen benutzen?

Auf Pannenstreifen dürfen Fahrzeuge nur im Notfall abgestellt werden:

Notfall: • Pannen

• Kontrolle der Ladung

• plötzliches Unwohlsein

• Hilfe bei einem Unfall
Kein Notfall: • Telefonieren

• Karte lesen

• Stau - befahren Pannenstreifen bis nächste Ausfahrt


